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§ 56 BaSAG Zweck der Bewertung
 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2023

Die Bewertung dient insbesondere folgenden Zwecken:

1. Der fundierten Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Abwicklung oder die Voraussetzungen für die

Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten

gemäß § 70 erfüllt sind;

2. wenn die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, der fundierten Entscheidung über die in Bezug auf das

Institut oder das Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 zu treffenden angemessenen Abwicklungsmaßnahmen;

3. wenn die Befugnis, relevante Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß § 70

herabzuschreiben oder umzuwandeln, ausgeübt wird, der fundierten Entscheidung über den Umfang der

Löschung oder der Verwässerung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln und über den Umfang der

Herabschreibung oder Umwandlung der relevanten Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen

Verbindlichkeiten gemäß § 70;

4. wenn das Instrument der Gläubigerbeteiligung angewandt wird, der fundierten Entscheidung über den Umfang

der Herabschreibung oder Umwandlung von bail-in-fähigen Verbindlichkeiten;

5. wenn das Instrument des Brückeninstituts oder das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten

angewandt wird, der fundierten Entscheidung über die zu übertragenden Vermögenswerte, Rechte,

Verbindlichkeiten, Anteile oder anderen Eigentumstitel und der fundierten Entscheidung über den Wert von

Gegenleistungen, die an das in Abwicklung be ndliche Institut oder gegebenenfalls an die Eigentümer der Anteile

oder anderen Eigentumstitel zu entrichten sind;

6. wenn das Instrument der Unternehmensveräußerung angewandt wird, der fundierten Entscheidung über die zu

übertragenden Vermögenswerte, Rechte, Verbindlichkeiten, Anteile oder anderen Eigentumstitel und der

Beurteilung der Abwicklungsbehörde, ob eine Übertragung einem Drittvergleich standhalten kann;

7. in jedem Fall der Sicherstellung, dass sämtliche Verluste in Bezug auf Vermögenswerte des Instituts oder des

Unternehmens gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 zum Zeitpunkt der Anwendung der Abwicklungsinstrumente oder der

Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß § 70 vollständig erfasst werden.

In Kraft seit 29.05.2021 bis 31.12.9999
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